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Für die (künftige) Praxis folge daraus als Empfeh­
lung, daß dem Angeklagten in einem Verfahren etwa 
mit dem Vorwurf des Mißbrauchs von Kindern mög­
lichst frühzeitig ein Pflichtverteidiger bestelle werden 
sollte. Hat dieser nämlich nur die Gelegenheit gehabt, 
seine Fragen in eine (auch nur informelle und/oder 
videocechnisch aufgezeichnete) Befragung des Kin­
des einzubringen, sind solche Protokolle (in welcher 
Form auch immer) und die Zeugenaussagen der Be­
fragungspersonen zulässige und in der Hauptver­
handlung verwertbare Beweismittel. 

IV Ergebnis 
Das Scrafprozeßrechc träge dem Schutz der kind­

lichen Persönlichkeit dadurch Rechnung, daß es der 
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Scaacsanwalcschafc und den Gerichten keine Befugnis 
einräume, dem Kind irgendeine (aktive) Mitwirkung 
im Strafverfahren abzuverlangen. Sie dürfen höflich 
und verständlich anfragen, ob und in welchem Rah­
men das Kind im Interesse der Allgemeinheit zu 
einem Sonderopfer bereit ist und haben jede Ent­
scheidung des Kindes zu respektieren. 

Der vielbefürchcece Still cand der Strafrechtspfle­
ge etwa bei der Verfolgung von (Sexual-) Straftaten 
zum achceil von Kindern wird nicht eintreten, weil 
ohne die Beschränkungen der §§ 250, 251 Abs. 1 
StPO auf „mittelbare" Beweismittel zugegriffen wer­
den darf und die Erfüllung der gerichclichen Aufklä­
rungspflicht die Nutzung dieser Beweismittel auch 
gebietet. 

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz 
für ein Sechstes Strafrechtsreformgesetz ( 6. StrRG) 

Das Bundesministerium der Justiz hat im Juli 
1996 einen Entwurf für ein Sechstes Scrafrechcsre­
formgesecz in das interne Vorlageverfahren gegeben, 
der in der Zwischenzeit als Gesetzesvorlage (BT-Drs. 
13/7164) in den Bundestag eingebracht wurde. Die­
ser Reformentwurf wurde vom Justizministerium -
und anschließend auch durch die Medien - vor allem 
unter dem Schlagwort der „Strafrahmenharmonisie­
rung" vorgestellt. Tatsächlich verfolge der Entwurf 
auch im wesentlichen das Anliegen, die (niedrigeren) 
Strafrahmen von Körperverleczungsdelikcen und an­
deren Delikten gegen höchstpersönliche Rech csgücer 
an die (höheren) Strafrahmen der Eigentums- und 
Vermögensdelikte anzugleichen (I.). Er siehe darüber­
hinaus aber - zum Teil weitreichende -Änderungen 
von Tatbeständen vor (II.) sowie die Streichung „nicht 
mehr zeitgemäße[r} oder entbehrliche[r} Strafaorschrif 
ten ". 1 Die folgende Übersicht skizziere die vorgesehe­
nen Änderungen, die Frauen (als Opfer oder Täterin­
nen) voraussichtlich besonders betreffen werden. 

1. Anhebung der Strafrahmen 
Eine Anhebung der Strafrahmen sieht der Ent­

wurf für folgende Straftatbestände vor:2 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6.ScrRG) 
des BMJ (Stand 15.Juli 1996) (im folgenden: Entwurf), S.63; 
vgl. a. Information über den Gesetzentwurf des Bundesinnenmi­
nisteriums der Justiz zur Reform des Strafrechts (Harmonisie­
rung der Strafrahmen) vom 21. Oktober 1996 (im folgenden: 
Information), S.3. Seitenangaben ohne nähere Spezifizierung 
beziehen sich auf den Entwurf. 

2 An dieser Stelle soll auch auf die geplante Änderung des 
Tatbestandes des sexuellen Mißbrauchs von Kindern durch 

a) Vergewaltigung mit (Leichtfertig durch schwere 
körperliche Mißhandlung herbeigeführter) Todesfolge 
gem. § 177 Abs.3 StGB 

Hier soll der Strafrahmen zukünftig lebenslange 
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren betragen (S. l O); bisher drohte Freiheicsscrafe 
nich c unter fünf Jahren. Durch die Änderung würde 
der Strafrahmen in der Höhe den anderen durch 
Todesfolge erfolgsqualifiziercen Verbrechen angepaßt 
(bspw. Raub mit Todesfolge gern.§§ 249, 251 StGB, 
Brandscifrung mit Todesfolge gern.§§ 306,307 r. l 
StGB). 

b) Aussetzung des eigenen Kindes gem. § 221 Abs.2 
StGB. 

Nach dem alten Tatbestand, in dem das Regelbei­
spiel des besonders schweren Falles'durch Aussetzung 
des eigenen Kindes nicht vorgesehen war,3 drohte eine 

die Einfügung eines § 176 a (schwerer sexueller Mißbrauch 
von Kindern) und eines § 176 b (sexueller Mißbrauch von 
Kindern mit Todesfolge) hingewiesen werden, vgl. BT-Drs. 
13/7164, S.4. 

3 Der Tatbestand der Aussetzung gem. § 221 StGB soll umfas­
send neu geregelt werden: Es soll mit Freiheicsscrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren die Person bestrafe werden, die 
„einen Menschen 1. in eine hilflose Lage versetzt oder 2. in einer 
hilflosen Lage im Stich läßt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat 
oder ihm sonst, unabhängig von einer durch§ 323 c begründeten 
Hilfipflicht beizustehen verpflichtet ist, und ihn dadurch in die 
Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsbeschädigung 
bringt"(Abs. l). In besonders schweren Fällen (Abs.2) beläuft 
sich der Strafrahmen von einem Jahr bis zehn Jahren. Ein 
Regelbeispiel (von zweien) für einen solchen schweren Fall ist 
die Tatbegehung „gegen sein Kind" (S. l 2f.). 
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